
Unstrut I Finne
Abwasserzweckverband

Satzung zur Änderung der Satzungen des AZV Unstrut -Finne über die Erhebung von
Gebühren für die Niederschlagsentwässerung

(2. Änderungssatzung)

1. § 4 erhält folgende Fassung

Artikel 1: sachliche Änderungen

§ 4
Gebührensätze

Für die Einleitung in die öffentliche Niederschlagswasserbeseitigungsanlage

a) im Gebiet des ehemaligen AZV Nebra beträgt die Gebühr ab dem 01.01.2015
0,49 EUR/m2

b) im Gebiet des ehemaligen AZV Laucha — Bad Bibra beträgt die Gebühr ab dem 01.01.2015
0,52 EUR/m2

Gebührenbemessungsfläche/Jahr für die Einleitung von Niederschlagswasser.

Artikel 2: Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2015 in Kraft.

Nebra, den 19.12.2017

-4
Dr. Michael List
Verbandsgeschäftsführer

Die Veröffentlichung der 2. Änderungssatzung erfolgte im Wochenspiegel der Ausgaben Naumburg, Nebra und
Umgebung sowie Merseburg, Querfurt und Umgebung am 24. 204.4- .
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